Schutzbereich 2


	
	Anlage VI/5
Nr. 610, 603

	Kreiswehrersatzamt
	

	Erläuterungen

	Wehrdienstleistende, die nicht in einem Dienstverhältnis als Berufssoldat/Berufssoldatin oder Soldat auf Zeit/Soldatin auf Zeit stehen, sind grundsätzlich versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung. Gemäß § 81 des Soldatengesetzes stehen Teil​neh​mer/Teil​neh​merinnen an einer dienstlichen Veranstaltung (DVag) während der Wehrdienstleistung in einem Wehrdienstverhältnis.

Die Erklärung zur Rentenversicherungspflicht dient der Feststellung, ob Wehrdienstleistende von der Versicherungspflicht ausgenommen sind oder bei Vorliegen der Versicherungspflicht, an welchen Rentenversicherungsträger die Beiträge abzuführen sind. Die (pauschalen) Beiträge zahlt der Bund.

Das sorgfältige Ausfüllen der Erklärung liegt daher im eigenen Interesse der Wehrdienstleistenden.

Die Wehrdienstleistenden erhalten nach Ende der Wehrdienstleistung eine Wehrdienstzeitbescheinigung. Sie gibt auch Auskunft über die Wehr-dienstzeit, die das Kreiswehrersatzamt ggf (sofern für die Zeit der DVag aufgrund des Wehrdienstes Versicherungspflicht bestand) dem Ren​tenversicherungsträger übermittelt.

Hinweise für Arbeitslose:
Arbeitslosen Teilnehmern/Teilnehmerinnen an DVag ist dringend anzuraten, sich vor der Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer dienstlichen Veranstaltung mit der zustän​digen Agentur für Arbeit oder die zuständige Arbeitsgemeinschaft in Verbindung zu setzen, um arbeitsförderungsrechtliche Nachteile möglichst zu vermeiden.

	Erklärung zur Rentenversicherungspflicht bei

Wehrdienstleistungen nach dem Fünften Abschnitt des Soldatengesetzes

	– Bitte sorgfältig ausfüllen, unterschreiben und bei Dienstantritt bei der Einheit/Dienststelle abgeben –

	Name, Vorname
	
	Personenkennziffer

	
	

	Wehrdienstzeitraum (Datum vom–bis, ggf Uhrzeit)
	Einheit/Dienststelle
	

	
	VBK 65

	
	
	

	
	A.  Keine Rentenversicherungspflicht in der Zeit der DVag

	
	 FORMCHECKBOX 

	Ich stehe in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis und erhalte mein Arbeitsentgelt auch für die Zeit der DVag weiter.

	 FORMCHECKBOX 

	Ich bin von der Rentenversicherungspflicht befreit (z.B. als Arzt)

	 FORMCHECKBOX 

	Ich beziehe eine Vollrente wegen Alters bzw. eine Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze

	Wenn eine der vorstehenden Alternativen auf Sie zutrifft, sind Sie nicht aufgrund der DVag renten​versicherungspflichtig. Sie brauchen das Formular nicht weiter auszufüllen, sondern lediglich zu unterschreiben.

Das Kreiswehrersatzamt nimmt die Erklärung zu den Akten.

	

	B.  Rentenversicherungspflicht in der Zeit der DVag

	 FORMCHECKBOX 

	Ich bin Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin in der Privatwirtschaft und mein Arbeitgeber zahlt für die Dauer der Wehrdienstleistung das Arbeitsentgelt nicht weiter.

	
	 FORMCHECKBOX 

	Ich gehöre einem anderen Personenkreis an (z.B. Selbständiger, Student, Arbeitsloser, Hausfrau)

	 FORMCHECKBOX 

	Ich bin versichert bei folgendem Rentenversicherungsträger

(Bezeichnung des Rentenversicherungsträgers)
	Versicherungsnummer

	
	
	

	Ich habe noch keine Versicherungsnummer.

Ich bin damit einverstanden, dass der Bund bei der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung eine Versicherungsnummer anfordert.

	
	Urschriftlich an: (Eintrag des KWEA durch Einheit/Dienststelle)

	
	

	
	
	
	
	(Ort, Datum, Unterschrift)

	
	
	     

	Kreiswehrersatzamt
	
	

	     
	
	

	
	
	

	
	
	(Stempel der Einheit/Dienststelle)
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